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Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 

Vom 26. Januar 2001* 

In der Fassung vom 22. Mai 2017 (BAnz AT 29.05.2017 B8) 

 

 

Artikel 1 

  

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Straßenverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungsnummer 9231-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die Eingangsworte in Absatz 1 Nr. 

3 zuletzt geändert durch Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee Dreifachbuchstabe aaa des 

Gesetzes vom 24. April 1998 (BGBl. I S. 747), des § 6 Abs. 1 Nr. 16 des Straßenverkehrsgesetzes, 

Nummer 16 eingefügt durch das Gesetz vom 6. April 1980 (BGBl. I S. 413), und des § 27 des 

Straßenverkehrsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 7. Juli 1986 (BGBl. I S. 
977) geändert worden ist, wird folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen: 

  

  

Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO) 

 

… 

Zu § 40 Gefahrzeichen 

1 

I. 

Gefahrzeichen sind nach Maßgabe des § 45 Absatz 9 Satz 4 anzuordnen. Nur wenn sie als Warnung 

oder Aufforderung zur eigenverantwortlichen Anpassung des Fahrverhaltens nicht ausreichen, 

sollte stattdessen oder bei unabweisbarem Bedarf ergänzend mit Vorschriftzeichen (insbesondere 

Zeichen 274, 276) auf eine der Gefahrsituation angepasste Fahrweise hingewirkt werden; vgl. 
hierzu I zu den Zeichen 274, 276 und 277. 

2 

II. 

Die Angabe der Entfernung zur Gefahrstelle oder der Länge der Gefahrstrecke durch andere als die 

in Absatz 2 und 4 bezeichneten Zusatzzeichen ist unzulässig. 

… 
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Zu Zeichen 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

1 

I. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Sicherheitsgründen sollen auf bestehenden Straßen 

angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen ergeben haben, dass häufig 

geschwindigkeitsbedingte Unfälle aufgetreten sind. Dies gilt jedoch nur dann, wenn festgestellt 

worden ist, dass die geltende Höchstgeschwindigkeit von der Mehrheit der Kraftfahrer eingehalten 

wird. Im anderen Fall muss die geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit durchgesetzt werden. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen können sich im Einzelfall schon dann empfehlen, wenn aufgrund 
unangemessener Geschwindigkeiten häufig gefährliche Verkehrssituationen festgestellt werden. 

  

II. 

Außerhalb geschlossener Ortschaften können Geschwindigkeitsbeschränkungen nach Maßgabe der 

Nummer I erforderlich sein, 

 

2 

1. 

 wo Fahrzeugführer insbesondere in Kurven, auf Gefällstrecken und an Stellen mit besonders 

unebener Fahrbahn (vgl. aber Nummer I zu § 40; Randnummer 1), ihre Geschwindigkeit nicht den 

Straßenverhältnissen anpassen; die zulässige Höchstgeschwindigkeit soll dann auf diejenige 

Geschwindigkeit festgelegt werden, die vorher von 85 % der Fahrzeugführer von sich aus ohne 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, ohne überwachende Polizeibeamte und ohne Behinderung 
durch andere Fahrzeuge eingehalten wurde, 

3 

2. 

wo insbesondere auf Steigungs- und Gefällstrecken eine Verminderung der 

Geschwindigkeitsunterschiede geboten ist; die zulässige Höchstgeschwindigkeit soll dann auf 

diejenige Geschwindigkeit festgelegt werden, die vorher von 85 % der Fahrzeugführer von sich aus 

ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen, ohne überwachende Polizeibeamte und ohne 
Behinderung durch andere Fahrzeuge eingehalten wurde, 

4 

3. 

wo Fußgänger oder Radfahrer im Längs- oder Querverkehr in besonderer Weise gefährdet sind; die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit soll auf diesen Abschnitten in der Regel 70 km/h nicht 
übersteigen. 

4a 

Liegt zwischen zwei Geschwindigkeitsbeschränkungen auf einer einbahnigen Landstraße ohne 

Überholfahrstreifen nur ein kurzer Streckenabschnitt (unter 600 Meter) und wäre deshalb ein 

Überholvorgang infolge der geringen Überholstrecke mit erheblichen Risiken verbunden, so 
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kommt zur Verstetigung des Verkehrsflusses eine Absenkung der Geschwindigkeit auch zwischen 

den beiden in der Geschwindigkeit beschränkten Streckenabschnitten in Betracht. Die Anordnung 

der abgesenkten Geschwindigkeit in diesem Bereich setzt voraus, dass die Anordnung eines 
Überholverbotes als milderes Mittel für diesen Abschnitt nicht ausreicht. 

  

5 

III. 

Außerhalb geschlossener Ortschaften ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor 

Lichtzeichenanlagen auf 70 km/h zu beschränken. 

  

6 

IV. 

Das Zeichen soll so weit vor der Gefahrstelle aufgestellt werden, dass eine Gefährdung auch bei 

ungünstigen Sichtverhältnissen ausgeschlossen ist. Innerhalb geschlossener Ortschaften sind im 

Allgemeinen 30 bis 50 m, außerhalb geschlossener Ortschaften 50 bis 100 m und auf Autobahnen 

und autobahnähnlichen Straßen 200 m ausreichend. 

  

7 

V. 

Vor dem Beginn geschlossener Ortschaften dürfen Geschwindigkeitsbeschränkungen zur 

stufenweisen Anpassung an die innerorts zulässige Geschwindigkeit nur angeordnet werden, wenn 

die Ortstafel (Zeichen 310) nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von mindestens 100 

m, erkennbar ist. 

  

8 

VI. 

Auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen dürfen nicht mehr als 130 km/h angeordnet 

werden. Nur dort darf die Geschwindigkeit stufenweise herabgesetzt werden. Eine 

Geschwindigkeitsstufe soll höchstens 40 km/h betragen. Der Mindestabstand in Metern zwischen 

den unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten soll das 10-fache der Geschwindigkeitsdifferenz in 

km/h betragen. Nach Streckenabschnitten ohne Beschränkung soll in der Regel als erste zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h angeordnet werden. 

  

9 

VII. 

Das Zeichen 274 mit Zusatzzeichen „bei Nässe" soll statt des Zeichens 114 dort angeordnet werden, 
wo das Gefahrzeichen als Warnung nicht ausreicht. 
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10 

VIII. 

Innerhalb geschlossener Ortschaften kommt eine Anhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

auf höchstens 70 km/h grundsätzlich nur auf Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) in Betracht, auf denen 

benutzungspflichtige Radwege vorhanden sind und der Fußgängerquerverkehr durch 
Lichtzeichenanlagen sicher geführt wird. Für Linksabbieger sind Abbiegestreifen erforderlich. 

  

11 

IX. 

Zur Verwendung des Zeichens an Bahnübergängen vgl. Nummer IV 2 zu Zeichen 201; Randnummer 

5 und an Arbeitsstellen vgl. die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 

die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Einvernehmen mit den 
obersten Landesbehörden im Verkehrsblatt bekannt gibt. 

  

12 

X. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Gründen des Lärmschutzes dürfen nur nach Maßgabe der 

Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm 

(Lärmschutzrichtlinien - StV) angeordnet werden. Zur Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung siehe 
Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

  

13 

XI. 

Innerhalb geschlossener Ortschaften ist die Geschwindigkeit im unmittelbaren Bereich von an 

Straßen gelegenen Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horten, allgemeinbildenden Schulen, 

Förderschulen für geistig oder körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflegeheimen oder 

Krankenhäusern in der Regel auf Tempo 30 km/h zu beschränken, soweit die Einrichtungen über 

einen direkten Zugang zur Straße verfügen oder im Nahbereich der Einrichtungen starker Ziel- und 

Quellverkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen (z. B. Bring- und Abholverkehr mit 

vielfachem Ein- und Aussteigen, erhöhter Parkraumsuchverkehr, häufige Fahrbahnquerungen 

durch Fußgänger, Pulkbildung von Radfahrern und Fußgängern) vorhanden ist. Dies gilt 

insbesondere auch auf klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) sowie auf 

weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 306). Im Ausnahmefall kann auf die  Absenkung der 

Geschwindigkeit verzichtet werden, soweit etwaige negative Auswirkungen auf den ÖPNV (z. B. 

Taktfahrplan) oder eine drohende Verkehrsverlagerung auf die Wohnnebenstraßen zu befürchten 

ist. In die Gesamtabwägung sind dann die Größe der Einrichtung und Sicherheitsgewinne durch 

Sicherheitseinrichtungen und Querungshilfen (z. B. Fußgängerüberwege, Lichtzeichenanlagen, 

Sperrgitter) einzubeziehen. Die streckenbezogene Anordnung ist auf den unmittelbaren Bereich 

der Einrichtung und insgesamt auf höchstens 300 m Länge zu begrenzen. Die beiden 

Fahrtrichtungen müssen dabei nicht gleich behandelt werden. Die Anordnungen sind, soweit 
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Öffnungszeiten (einschließlich Nach- und Nebennutzungen) festgelegt wurden, auf diese zu 

beschränken. 
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